
Die Lebendspende 
nach dem Transplan-
tationsgesetz
B.-R.	Kern

I. Einführung: Das Transplanta-
tionsgesetz
Nach	 jahrzehntelangen	 Auseinan-
dersetzungen1	 und	 einer	 geteilten	
Rechtslage	 nach	 der	 Wiedervereini-
gung2	trat	am	1.	Dezember	1997	das	

„Gesetz	über	die	Spende,	Entnahme	
und	Übertragung	von	Organen	(Trans-
plantationsgesetz,	 abgekürzt:	 TPG)“	
als	Bundesgesetz	 in	Kraft3.	Das	TPG	
regelt	umfassend	die	Organentnahme	
und	 deren	 Durchführung	 sowie	 die	
strafrechtlichen	 Folgen	 von	 Verstö-
ßen	gegen	das	Gesetz.	Das	TPG	gilt	
nur	 für	 Organe,	 Organteile	 und	 für	
Gewebe	 (§	 1	 Abs.	 1	 TPG).	 Es	 gilt	
nicht	 für	 die	 Entnahme	 von	 Blut	
(TFG)	und	Knochenmark4	(§	1	Abs.	2	
TPG)	 und	 nicht	 für	 die	 Xenotrans-
plantation5.	 Für	 die	 Lebendspende	
wurde	 die	 bisherige	 Rechtslage	 im	
wesentlichen	 nur	 festgeschrieben.	
Substantiell	neu	sind	neben	einigen	
Durchführungsbestimmungen	 vor	
allem	die	Strafvorschriften.	

II. Die Plantatentnahme vom 
lebenden Spender6

1.	Rechtliche	Grundlagen
Die	 Lebendspende	 ist	 in	 §	 8	 TPG	
geregelt.	Wie	jeder	ärztliche	Heilein-
griff	bedarf	auch	diese	Transplantat-
entnahme	 zu	 ihrer	 Rechtfertigung	
einer	 Indikation,	 der	 Einwilligung	
nach	 Aufklärung	 und	 der	 kunstge-
rechten	Durchführung.

2.	Indikation,	Zulässigkeit
2.1	Allgemeines
Die	Organentnahme	beim	lebenden	
Spender	 ist	 bei	 diesem	 nicht	 indi-
ziert7,	sondern	im	Gegenteil	für	den	
Betroffenen	 sogar	 in	 erheblichem	
Maße	belastend,	ja	gefährlich.	Sie	ist	
für	den	Spender	in	keinem	Falle	eine	
Heilmaßnahme8	 und	 daher	 –	 unab-
hängig	 von	der	 Einwilligungsproble-
matik	–	nur	in	engen	Grenzen	zulässig.
In	 den	 Lebendspendekommissionen	
wird	darüber	hinaus	die	Ansicht	ver-
treten,	dass	die	Lebendspende	nur	in	
der	 Generationsfolge	 zulässig	 sei,	
das	heißt	von	den	Eltern	auf	die	Kin-

der,	 nicht	 umgekehrt.	 Zumindest	
sollte	die	Spende	in	einer	Generation	
bleiben.

2.2	Risiko-Nutzen-Analyse
Das	Risiko	der	Organentnahme	muss	
gering	 erscheinen,	 das	 heißt	 der	
Spender	 darf	 „voraussichtlich	 nicht	
über	 das	 Operationsrisiko	 hinaus	
gefährdet	 oder	 über	 die	 unmittel-
baren	 Folgen	 der	 Entnahme	 hinaus	
gesundheitlich	schwer	beeinträchtigt“	
werden	 (§	 8	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 c	 TPG).	
Gemeint	 ist	 das	 allgemeine	Operati-
onsrisiko9.	Die	Beeinträchtigung	und	
die	Gefährdung	des	Organspenders	
dürfen	 nicht	 außer	 Verhältnis	 zum	
angestrebten	Zweck	und	zum	erwar-
teten	Erfolg	 stehen10.	 Im	Grundsatz	
muss	 für	 den	 Spender	 die	 Chance	
gegeben	sein,	nach	der	Explantation	
sein	 Leben	 fortführen	 zu	 können,	
wie	 er	 es	 bisher	 gelebt	 hat.	 Ist	 die	
beabsichtigte	 Entnahme	 daher	 mit	
Siechtum,	 weitgehender	 Lähmung	
oder	 Entstellung	 verbunden,	 so	 ist	
die	 Explantation	 unzulässig11.	 Die	
Lebendspende	 darf	 nicht	 auf	 eine	

„Umverteilung	von	Defekten“	hinaus-
laufen.	
Daher	 sind	 überhaupt	 nur	 paarig	
angelegte	Organe,	von	denen	eines	
abgegeben	 werden	 kann,	 für	 die	
Lebendspende	geeignet,	ferner	Organ-
teile,	aber	auch	Körperteile,	die	sich	
selbst	 regenerieren	 können	 und	
daher	 nicht	 unverzichtbar	 sind.	 Die	
Funktion	 des	 gespendeten	 Organs	
muss	 beim	 Spender	 durch	 das	 ver-
bleibende	mit	übernommen	werden.	
Eine	 weitergehende	 Spendebereit-
schaft,	 die	 eine	 schwere	 Eigenge-
fährdung	 bedeutete,	 scheiterte	 am	
Verbot	 der	 sittenwidrigen	 Einwilli-
gung	 in	 eine	 Körperverletzung	 ge-
mäß	 §	 228	 StGB12	 oder	 am	 Verbot	
der	Einwilligung	in	die	Selbsttötung	
gemäß	§	216	StGB13.
Darüber	hinaus	muss	der	Spender	als	
solcher	geeignet	sein	(§	8	Abs.	1	Nr.	
1	c	TPG).	Unter	Eignung	 ist	hier	die	
medizinische	Eignung	zu	verstehen14.	
In	 diesem	 Zusammenhang	 sind	
indessen	auch	psychische	Aspekte	zu	
berücksichtigen15.	Selbstverständlich	
kommen	nur	gesunde	Spender	in	Be-
tracht,	nicht	etwa	der	Aids-Kranke.
Nicht	 allein	 diese	 am	 Spenderwohl	
orientierten	 Vorgaben	 beschränken	

die	 Zulässigkeit	 der	 Organspende	
von	 Lebenden,	 sondern	 ihr	 Risiko	
muss	zudem	noch	an	dem	zu	erwar-
tenden	 Nutzen	 gemessen	 werden.	
Eine	echte	„Heilhilfe“	muss	zu	erwar-
ten	 sein16.	 Die	 Übertragung	 des	
Organs	 muss	 geeignet	 sein,	 das	
Leben	 des	 Empfängers	 zu	 erhalten	
oder	„bei	ihm	eine	schwerwiegende	
Krankheit	 zu	 heilen,	 ihre	 Verschlim-
merung	 zu	 verhüten	 oder	 ihre	
Beschwerden	zu	lindern“	(§	8	Abs.	1	
Nr.	2	TPG)17.
In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 auch	
noch	 die	 Anforderung	 zu	 nennen,	
dass	die	Entnahme	von	Organen	erst	
durchgeführt	 werden	 darf,	 wenn	
sich	 sowohl	 Spender	 als	 auch	 Emp-
fänger	 verpflichtet	 haben,	 an	 einer	
ärztlich	empfohlenen	Nachbetreuung	
teilzunehmen	(§	8	Abs.	3	S.	1	TPG).	
Es	muss	gesichert	sein,	dass	der	Emp-
fänger	alles	tut,	um	das	gespendete	
Organ	zu	erhalten.

2.3	Beschränkter	Spender-	und	
Empfängerkreis
Die	 Entnahme	 von	 nichtregenerier-
baren	Organen	ist	nur	zulässig,	wenn	
sie	auf	Verwandte	ersten	oder	zwei-
ten	 Grades	 (Eltern,	 Großeltern,	 Kin-
der,	 Geschwister),	 Ehegatten,	 Ver-
lobte	oder	andere	Personen,	die	dem	
Spender	 in	 besonderer	 persönlicher	
Verbundenheit	offenkundig	naheste-
hen,	übertragen	werden	sollen	(§	8	
Abs.	 1	 S.	 2	 TPG)18.	 Auslegungs-
schwierigkeiten	 bereitet	 die	 zuletzt	
genannte	Gruppe19.	Darunter	zu	ver-
stehen	 sind	nichteheliche	 Lebensge-
meinschaften20	und	andere	Personen-
beziehungen,	 bei	 denen	 die	 „Bin-
dung	über	einen	 längeren	Zeitraum	
gewachsen	ist“21.	Aus	den	Gesetzes-
materialien	 folgt,	 dass	 die	 „beson-
dere	persönliche	Verbundenheit“	so-
wohl	 „innere	 als	 auch	 regelmäßig	
äußere	 Merkmale	 wie	 eine	 gemein-
same	 Wohnung	 oder	 häufige	 Kon-
takte“	voraussetzt22;	das	ergibt	sich	
auch	 aus	 dem	 Tatbestandsmerkmal	

„offenkundig“.	 Jedenfalls	muss	 eine	
gemeinsame	 Lebensplanung	 vorlie-
gen.
Die	 Beschränkung	 auf	 einen	 engen	
Spenderkreis	wird	nicht	mehr	mit	der	
besseren	 Gewebeverträglichkeit	 be-
gründet,	 was	 bei	 dem	 genannten	
Personenkreis	auch	schwer	nachvoll-
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ziehbar	 wäre.	 Vielmehr	 gilt	 es	 „die	
Freiwilligkeit	 der	 Organspende	 zu	
sichern	 und	 der	 Gefahr	 des	 Organ-
handels	 zu	 begegnen“23,	 und	 „in	
einem	 sensiblen	 Bereich	 wie	 der	
Transplantationsmedizin	 ein	 Höchst-
maß	 an	 Seriosität	 und	 Rechtssicher-
heit	herzustellen“24.
Die	sogenannte	Überkreuzspende	ist	
nicht	 verboten	 und	 also	 auch	 nicht	
strafbar25.	Bei	der	Überkreuzspende	
finden	zwei	Paare,	die	je	für	sich	den	
oben	 genannten	 Voraussetzungen	
des	 §	 8	 Abs.	 1	 S.	 2	 TPG	 genügen,	
zusammen,	um	der	besseren	Gewe-
beverträglichkeit	wegen	dem	jeweils	
anderen	 Partner	 „über	 Kreuz“	 zu	
spenden.	 Jede	 Spende	 für	 sich	 ge-
nommen	genügt	den	Anforderungen	
des	§	8	Abs.	1	S.	2	TPG	nicht.	Geht	
man	 freilich	 davon	 aus,	 dass	 jeder	
Spender	 seinem	 Partner	 spendet,	
und	die	Organe	dann	ausgewechselt	
werden,	 fällt	 die	 Überkreuzspende	
nicht	 unter	 das	 Verbot	 des	 Organ-
handels26.	 Einen	 anderen	 dogmati-
schen	 Ansatz	 verfolgt	 das	 BSG.	 Es	
hält	 die	 Überkreuzspende	 dann	 für	
zulässig,	 wenn	 „eine	 hinreichend	
gefestigte	 und	 intensive	 Beziehung	
zwischen	dem	jeweiligen	Organspen-
der	und	-empfänger	für	den	im	Vor-
feld	der	Operation	tätigen	Psycholo-
gen	oder	Arzt	 eindeutig	 feststellbar	
ist“27.	 Das	 Gericht	 geht	 also	 davon	
aus,	 dass	 es	 sich	 um	 „andere	 Per-
sonen,	die	dem	Spender	in	besonde-
rer	persönlicher	Verbundenheit	offen-
kundig	 nahestehen“	 im	 Sinne	 von		
§	 8	 Abs.	 1	 S.	 2	 TPG	 handelt.	 Mir	
erscheint	 es	 fraglich,	 ob	 dieser	
Ansatz	 zur	 dauerhaften	 Problemlö-
sung	tauglich	ist.	
Die	 Krankenkassen	 sind	 jedenfalls	
zur	Kostenübernahme	verpflichtet28.	
	
2.4	Subsidiarität	der	Lebendspende
Die	 Lebendspende	 ist	 nur	 zulässig,	
wenn	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Organent-
nahme	 kein	 geeignetes	 Organ	 von	
einem	 Verstorbenen	 zur	 Verfügung	
steht	(§	8	Abs.	1	S.	1	Nr.	3	TPG)29.	In	
der	 juristischen	 Literatur	 ist	 umstrit-
ten,	ob	hierbei	die	schlichte	Kompa-
tibilität	gemeint	ist,	oder	ob	die	Eig-
nung	 bereits	 dann	 abzulehnen	 ist,	
wenn	 das	 postmortal	 gewonnene	
Organ	 einen	 weniger	 guten	 Erfolg	
verspricht30.	 Der	 gesetzgeberische	

Wille	 stellt	 auf	 eine	 schlichte	 Subsi-
diarität	 ab,	 demzufolge	die	 Lebend-
spende	 nur	 zulässig	 ist,	 wenn	 kein	
Organ	eines	Verstorbenen	zur	Verfü-
gung	 steht.	 Das	 gilt	 auch	 vor	 dem	
Hintergrund,	dass	die	Lebendspende	
die	 medizinische	 Behandlung	 der	
Wahl	darstellt.	Da	die	Lebendspende	
für	den	Spender	fremdnützig	ist,	darf	
nicht	nur	der	Vorteil	für	den	Empfän-
ger	gesehen	werden,	 sondern	auch	
das	Risiko	für	den	Spender	ist	–	sogar	
vorrangig	–	zu	berücksichtigen.
Die	 Lebendspende	 ist	 auch	 dann	
unzulässig,	 wenn	 eine	 andere	 Be-
handlungsmethode	 der	 Transplanta-
tion	ebenbürtig	ist31.		

III. Einwilligung und Aufklärung
1.	Einwilligung
Die	Organentnahme	ist	nur	zulässig,	
wenn	der	Spender	nach	Aufklärung	
eingewilligt	hat	(§	8	Abs.	1	S.	1	Nr.	1	b	
TPG).	Da	die	Organspende	fremdnüt-
zig	ist,	sind	hohe	Anforderungen	an	
die	 Einwilligungsfähigkeit	 zu	 stel-
len32.	
Bei	der	Organspende	handelt	es	sich	
um	einen	Eingriff	in	die	höchstpersön-
lichen	 Rechte	 des	 Spenders.	 Daher	
kann	nur	 er	 selbst	 einwilligen.	 Eine	
Ersetzung	 seiner	 Einwilligung	durch	
die	 der	 gesetzlichen	 Vertreter,	 Be-
treuer	 oder	 des	 Vormundschaftsge-
richts33	 ist	 nicht	 zulässig34.	 Deshalb	
kommen	 Nichteinwilligungsfähige35	
und	Minderjährige	nie	als	Spender	in	
Betracht	(§	8	Abs.	1	S.	1	Nr.	1a	TPG).	
Ist	 ein	 Betreuter	 allerdings	 einwilli-
gungsfähig,	so	kann	er	selbst	einwil-
ligen36.	 An	 seine	 Einwilligungsfähig-
keit	 sind	 hohe	 Anforderungen	 zu	
stellen.
Die	 Einwilligung	 muss	 ausdrücklich	
erfolgen;	schlüssiges	Verhalten	reicht	
nicht	aus37.	 Zur	Wirksamkeit	bedarf	
sie	der	Niederschrift	(§	8	Abs.	2	S.	3	
TPG)38.	 Die	 Einwilligung	 kann	 jeder-
zeit	 schriftlich	oder	mündlich	wider-
rufen	werden	(§	8	Abs.	2	S.	5	TPG).
	
2.	Aufklärung	und	Beratung
Generell	 ist	 dem	 Spender	 zur	 Über-
legung	 eine	 hinreichende	 Spanne	
Zeit	 zu	 gewähren39,	 die	 eher	 nach	
Wochen	als	nach	Tagen	zu	bemessen	
ist.	Das	Aufklärungs-	oder	Beratungs-
gespräch	 soll	 ergebnisoffen	 geführt	
werden.	 Die	 Nichtspende	 muss	 für	

den	 möglichen	 Spender	 immer	 als	
reale	 Option	 im	 Raum	 stehen,	 um	
die	Freiwilligkeit	der	Entscheidung	zu	
gewährleisten40.
Der	 Organspender	 ist	 über	 die	 Art	
des	Eingriffs,	den	Umfang	und	mög-
liche,	 auch	 mittelbare	 Folgen	 und	
Spätfolgen	der	beabsichtigten	Organ-
entnahme	für	seine	Gesundheit	(Risi-
ken)	 sowie	 über	 die	 zu	 erwartende	
Erfolgsaussicht	 der	 Organübertra-
gung	und	sonstige	Umstände,	denen	
er	erkennbar	eine	Bedeutung	für	die	
Organspende	beimisst41,	aufzuklären.	
Wegen	der	Fremdnützigkeit	des	Ein-
griffs	hat	die	Aufklärung	lücken-	und	
schrankenlos	zu	erfolgen.	Da	die	Ein-
griffsintensität	und	die	Risiken	durch-
aus	unterschiedlich	ausfallen	können	
–	zum	Beispiel	Haut	und	Niere	–	gilt	
auch	insoweit	die	Formel:	Je	schwer-
wiegender	 die	 Folgen	 des	 Eingriffs	
ausfallen,	desto	strenger	und	umfas-
sender	 sind	 die	 Anforderungen	 an	
die	ärztliche	Aufklärungspflicht42.	
Über	die	versicherungsrechtliche	Ab-
sicherung	 der	 Risiken	 ist	 der	 mög-
liche	Spender	ebenso	zu	informieren,	
wie	 über	 mögliche	 finanzielle	 Bela-
stungen	 in	 der	 Zukunft	 durch	 Bei-
tragserhöhungen	 von	 Lebens-	 und	
Krankenversicherungen43.	
Die	 Aufklärung	 hat	 ein	 Arzt	 vorzu-
nehmen	 (§	 8	 Abs.	 2	 S.	 1	 TPG).	 Sie	
hat	 in	 Anwesenheit	 eines	 weiteren	
Arztes,	der	weder	an	der	Entnahme	
noch	an	der	Übertragung	beteiligt	ist	
und	auch	nicht	den	Weisungen	eines	
solchen	 Arztes	 untersteht,	 zu	 erfol-
gen.	Soweit	das	erforderlich	ist,	kön-
nen	 weitere	 sachverständige	 Per-
sonen	 hinzugezogen	 werden	 (§	 8	
Abs.	 2	 S.	 2	 TPG).	 Aus	 dem	 zuletzt	
genannten	 Erfordernis	 kann	 nicht	
geschlossen	 werden,	 dass	 ein	 Psy-
chologe	oder	ein	anderer	Psychowis-
senschaftler	zwingend	hinzugezogen	
werden	 muss,	 um	 die	 Freiwilligkeit	
der	 Einwilligung	 zu	 gewährleisten44.	
Das	kann	allenfalls	 in	Zweifelsfällen	
notwendig	 sein.	 Dann	 wird	 es	 sich	
indessen	eher	um	die	Frage	der	Ein-
willigungsfähigkeit	 handeln	 als	 um	
die	 der	 Freiwilligkeit,	 ganz	 abgese-
hen	davon,	dass	in	Zweifelsfällen	auf	
die	Lebendspende	verzichtet	werden	
sollte.	Die	Anwesenheit	des	potenti-
ellen	Empfängers	oder	von	Familien-
angehörigen	ist	unzulässig,	um	einen	
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psychologischen	 Druck	 der	 Familie	
oder	des	vorgesehenen	Empfängers	
möglichst	auszuschließen45.
Der	 Inhalt	 der	 Aufklärung	 und	 die	
Einwilligungserklärung	 des	 Organ-
spenders	 sind	 zu	 dokumentieren.	
Diese	Niederschrift	 ist	 von	dem	auf-
klärenden	 Arzt,	 dem	 weiteren	 Arzt	
sowie	 dem	 Spender	 zu	 unterschrei-
ben	 (§	8	Abs.	2	S.	3	TPG).	Die	Nie-
derschrift	 muss	 auch	 eine	 Angabe	
über	die	versicherungsrechtliche	Absi-
cherung	der	gesundheitlichen	Risiken	
enthalten	(§	8	Abs.	2	S.	4	TPG)46.

3.	Weitere	Rechtfertigungsgründe?
Andere	 Rechtfertigungsgründe	 für	
eine	Plantatentnahme	kommen	beim	
lebenden	Spender	nicht	in	Betracht47.	
Insbesondere	 lässt	 sich	 sein	 „Nein“	
nicht	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 des	
rechtfertigenden	 Notstandes	 (§	 34	
StGB)	 überwinden:	 Es	 kann	 „nicht	
Rechtens	 sein,	 einen	 anderen	 über	
seine	 Freiheitsrechte	 und	 seine	 ver-
antwortliche	 sittliche	 Entscheidung	
hinweg	 zu	 zwingen,	 seinen	 Körper	
als	bloßes	Mittel	zur	Erreichung	eines,	
wenn	 auch	 wünschenswerten	 Zwe-
ckes	verwenden	zu	lassen“48.	Das	gilt	
uneingeschränkt	 auch	 für	 Todge-
weihte49	und	Sterbende.
Fraglich	 ist,	 ob	 andere	 Verstöße	
gegen	§	8	TPG	(Organhandel,	Organ-
spende,	 die	 wegen	 des	 fehlenden	
Näheverhältnisses	unzulässig	 ist)	ge-
mäß	 §	 34	 StGB	 gerechtfertigt	 sein	
können50.	 Auch	 insoweit	 ist	 die	
Anwendung	 von	 §	 34	 StGB	 zu	 ver-
neinen.	In	diesem	Zusammenhang	ist	
allerdings	 §	 18	 Abs.	 4	 TPG	 zu	 nen-
nen,	 demzufolge	 für	 Organspender	
und	-empfänger	die	Strafe	gemildert	
werden	 oder	 von	 einer	 Bestrafung	
abgesehen	werden	kann.	Diese	Mög-
lichkeit	nach	§	18	Abs.	4	TPG	beruht	
auf	Überlegungen,	die	den	Grundge-
danken	von	§	34	StGB	aufnehmen51.	
Für	den	Arzt	ist	indessen	diese	Mög-
lichkeit	nicht	vorgesehen.
	
IV. Schutz des Spenders durch die 
Lebendspendekommission
Weiterhin	 muss	 eine	 nach	 Landes-
recht	zuständige	Kommission	(Lebend-
	spendekommission),	 die	 aus	 einem	
Volljuristen,	 einem	 unabhängigen	
Arzt	sowie	einer	„in	psychologischen	
Fragen	erfahrenen	Person“	besteht52,	

gutachtlich	 dazu	 Stellung	 genom-
men	haben,	ob	begründete	tatsäch-
liche	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	
dass	 die	 Einwilligung	 in	 die	 Organ-
spende	 nicht	 freiwillig	 erfolgt	 oder	
das	 Organ	 Gegenstand	 verbotenen	
Handeltreibens	 nach	 §	 17	 TPG	 ist		
(§	8	Abs.	3	S.	2	TPG)53.	Noch	unge-
klärt	ist,	ob	und	in	welchem	Umfang	
das	 Vorliegen	 der	 oben	 genannten	
Voraussetzungen	 überprüft	 werden	
muss	 und	 welche	 Bedeutung	 der	
Stellungnahme	 der	 Kommission	 zu-
kommt,	ob	es	sich	lediglich	um	eine	
Empfehlung	 handelt,	 oder	 um	 eine	
jedenfalls	 zu	 befolgende	 Entschei-
dung54.	 Da	 die	 Freiwilligkeit	 durch	
viele	 Faktoren	 beeinflusst	 werden	
kann,	 ist	 bundesweit	 die	 Tendenz	
feststellbar,	im	Interesse	der	Spender	
möglichst	 viele	Voraussetzungen	zu	
überprüfen.	Als	problematisch	erwie-
sen	 hat	 sich	 dabei	 die	 Gruppe	 der	

„anderen	Personen,	die	dem	Spender	
in	 besonderer	 persönlicher	 Verbun-
denheit	offenkundig	nahestehen“.

V. Fachgerechte Durchführung
Die	Entnahme	muss	durch	einen	Arzt	
vorgenommen	 werden	 (§	 8	 Abs.	 1		
S.	 1	 Nr.	 4	 TPG).	 Die	 Entnahme	 ein-
schließlich	 ihrer	Vorbereitung	 ist	ge-
meinschaftliche	 Aufgabe	 der	 Trans-
plantationszentren	und	der	anderen	
Krankenhäuser	 in	 regionaler	 Zusam-
menarbeit	(§	11	Abs.	1	S.	1	TPG)55.

VI. Vergütung und 
Kostenübernahme, Organhandel
1.	Vergütung	für	die	Organspende
Der	 Organhandel	 in	 jeder	 Form	 ist	
unzulässig	 und	 strafbar	 (§	 17	 TPG).	
Eine	 finanzielle	 Vergütung	 gibt	 es	
weder	für	den	Lebendspender,	noch	
für	die	Angehörigen,	die	ihre	Zustim-
mung	zur	Organentnahme	bei	einem	
Toten	geben	(§	17	Abs.	1	TPG).	
Der	 Lebendspender	 soll	 davor	 ge-
schützt	werden,	in	einer	finanziellen	
Notsituation	ein	erhebliches	Gesund-
heitsrisiko	 einzugehen56.	 Anderer-
seits	 soll	 sich	 die	 Chance	 einer	 Hei-
lung	 durch	 Transplantation	 nicht	
nach	der	Zahlungsfähigkeit	des	Emp-
fängers	 richten.	 Eine	an	diesem	Kri-
terium	 ausgerichtete	 Entscheidung,	
wer	die	wenigen	verfügbaren	Organe	
erhalten	 soll,	 wäre	 unwürdig	 und	
nicht	akzeptabel57.

Verträge	über	die	Entnahme	von	Kör-
perteilen	 zu	 Transplantationszwe-
cken	 sind	 nach	 §	 134	 BGB	 wegen	
Verstoßes	 gegen	 ein	 Verbotsgesetz	
(§	17	TPG)	nichtig,	wenn	sie	ein	Ent-
gelt	 versprechen.	Das	gilt	allerdings	
nicht	 für	 eine	 Bezahlung	 von	 Trans-
plantaten,	die	eine	Organbank	liefert	
(§	17	Abs.	1	S.	2	Nr.	1	TPG).	

2.	Schadensersatz
Diese	Überlegungen	sprechen	indes-
sen	 nicht	 gegen	 die	 Zahlung	 von	
Schadensersatz	und	Schmerzensgeld	
an	 einen	 Organspender,	 dessen	
Spende	 durch	 ein	 rechtswidriges	
schuldhaftes	Verhalten	eines	Dritten	
verursacht	 wurde.	 Entfernt	 z.B.	 ein	
Arzt	fehlerhaft	die	einzige	Niere	eines	
Kindes,	 und	 spendet	 daraufhin	 die	
Mutter	ihrem	Kind	eine	ihrer	Nieren,	
so	 ist	 der	 Arzt	 (nicht	 der	 Transplan-
teur!)	der	Mutter	ersatzpflichtig58.	

3.	Kosten	der	Explantation
Die	Kosten	für	die	Explantation	über-
nimmt	 die	 Krankenkasse	 des	 Emp-
fängers,	weil	die	Transplantatbeschaf-
fung	 zu	 seiner	 medizinisch	 notwen-
digen	 Behandlung	 gehört.	 Das	 gilt	
sowohl	 für	 die	 Transplantatbeschaf-
fung	 vom	 toten	 wie	 für	 diejenige	
vom	lebenden	Spender.	Für	letzteren	
trägt	 die	 Krankenkasse	 die	 Kosten	
für	 die	 ambulante	 oder	 stationäre	
Behandlung59.	 Entsprechendes	 gilt	
im	Beihilferecht60.	Die	Krankenkasse	
oder	 die	 Berufsgenossenschaft	 des	
Empfängers	 kommt	 auch	 für	 den	
Verdienstausfall	 des	 Spenders	 auf61;	
sie	 übernimmt	 die	 Lohnfortzahlung	
in	Höhe	der	Nettobezüge62.	Das	gilt	
zumindest	 bei	 komplikationslosem	
Verlauf63.	 Die	 Gebühr	 kann	 gemäß		
§	6	Abs.	2	GOÄ	analog	zu	gleichwer-
tigen	Leistungen	berechnet	werden,	
wenn	 die	 GOÄ	 zwar	 eine	 spezielle	
Gebühr	ausweist,	diese	aber	wegen	
einer	 wesentlichen	 Änderung	 der	
Verhältnisse	so	wenig	sachgerecht	ist,	
dass	ihr	Regelungscharakter	verloren	
gegangen	ist64.
Ereignet	sich	bei	der	Organentnahme	
ein	Unfall,	 so	 liegt	ein	Arbeitsunfall	
vor,	der	Leistungsverpflichtungen	des	
Unfallversicherungsträgers	nach	§	2	
Abs.	1	Nr.	13b	SGB	VII	auslösen	kann65.	
Die	 Kosten	 werden	 nicht	 erstattet,	
wenn	das	Organ	rechtswidrig	erlangt	
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wurde,	 insbesondere,	wenn	ein	Fall	
von	Organhandel	vorliegt66.
	
VII. Zivilrechtliche Sanktionen
Der	 Arzt,	 der	 einem	 lebenden	 Pati-
enten	während	einer	Operation	ein	
Organ	 oder	 Gewebeteile	 entnimmt,	
ohne	 dazu	 durch	 eine	 qualifizierte	
Einwilligung	 nach	 gründlicher	 Auf-
klärung	 berechtigt	 zu	 sein,	 macht	
sich	 einer	 Vertrags-	 und	 Körperver-
letzung	 schuldig.	 Das	 gleiche	 gilt,	
wenn	die	Einwilligung	des	Patienten	
auf	Willensmängeln	beruht,	etwa	auf	
einer	 ungenügenden	 Aufklärung.	
Der	Arzt	hat	dann	dem	Betroffenen	
aus	Vertrag	(§	280	Abs.	1	BGB	n.F.)	
und	Delikt	(§	823	BGB)	den	materiel-
len	 Schaden	 zu	 ersetzen.	 Zugleich	
schuldet	 er	 ihm	nach	§	253	Abs.	 2	
BGB	n.F.	(§§	847,	823	BGB	a.F.)	ein	
Schmerzensgeld,	das	auch	unter	dem	
Gesichtspunkt	 der	 Genugtuung	 ver-
hältnismäßig	 hoch	 ausfallen	 muss,	
weil	ein	solcher	Arzt	regelmäßig	vor-
sätzlich	handelte.
			
VIII. Srafrechtliche Sanktionen
1.	Anzuwendendes	Recht	
Die	 strafbare	 Organentnahme	 vom	
lebenden	Spender	ist	in	§	19	Abs.	2	
TPG	 geregelt.	 Daneben	 finden	 aber	
die	 Körperverletzungstatbestände	
der	§§	223ff.	StGB	weiterhin	Anwen-
dung.	Das	führt	in	der	Praxis	zu	kom-
plizierten	 Konkurrenzfragen67.	 Sach-
gerecht	lösen	lässt	sich	das	Problem	
nur,	wenn	§	19	Abs.	2	TPG	als	Spezi-
alregelung	 gegenüber	 §	 223	 StGB	
angesehen	wird.	Die	§§	224ff.	StGB	
hingegen	verdrängen	das	TPG	 infol-
	ge	einer	Gesetzeskonkurrenz68.
2.	Die	Strafvorschriften	des	TPG
2.1.	§	19	TPG
Nach	§	19	Abs.	2	TPG	wird	bestraft,	
wer	einer	Person,	die	nicht	volljährig	

und	 einwilligungsfähig	 ist	 oder	 die	
nicht	 nach	 Aufklärung	 in	 die	 Ent-
nahme	 eingewilligt	 hat,	 ein	 Organ	
entnimmt.	Weiterhin	wird	derjenige	
bestraft,	 wer	 als	 Nichtarzt	 diesen	
Eingriff	vornimmt.	Gleichfalls	bestraft	
wird	 derjenige,	 der	 nichtregenerier-
bare	 Organe	 von	 einem	 lebenden	
Spender	entnimmt,	der	nicht	zu	dem	
Kreis	der	in	§	8	Abs.	1	S.	2	TPG	ge-
nannten	 Personen	 (Verwandte	 1.	
und		2.	Grades,	Ehegatten,	Verlobte	
oder	 andere	 Personen,	 die	 dem	
Spender	 in	 besonderer	 persönlicher	
Verbundenheit	offenkundig	naheste-
hen)	gehört.	Der	Strafrahmen	beträgt	
Freiheitsstrafe	 bis	 zu	 5	 Jahren	 oder	
Geldstrafe.
2.2.	Organhandel
Gemäß	den	§§	17	und	18	TPG	ist	der	
Organhandel	verboten.	Bestraft	wer-
den	 können	 sowohl	 der	 Handeltrei-
bende,	 der	 Transplantationsarzt	 als	
auch	Spender	und	Empfänger	(§	18	
Abs.	1	TPG).	Der	Versuch	ist	strafbar	
(§	18	Abs.	 3	 TPG),	 der	 gewerbsmä-
ßig	 handelnde	 Täter	 ist	 härter	 zu	
bestrafen	(§	18	Abs.	2	TPG).	Als	Ver-
such	wird	schon	das	Versenden	von	
Telefax-Anfragen	 an	 Krankenhäuser	
angesehen,	 in	 denen	 der	 Verkauf	
von	Organen	angeboten	wird69.	Bei	
Organspendern	 oder	 -empfängern	
kann	die	 Strafe	gemildert	 oder	 von	
ihr	abgesehen	werden	(§	18	Abs.	4	
TPG).	In	jüngster	Zeit	ist	im	internati-
onalen70	wie	im	nationalen71	Schrift-
tum	mit	durchaus	überlegenswerten	
Gründen	die	Aufhebung	des	Verbots	
des	Organhandels	gefordert	worden.
2.3.	Körperverletzung
Die	 Organspende	 des	 lebenden	
Spenders	 verfolgt	 als	 fremdnütziger	
Eingriff	keinen	Heilzweck	beim	Spen-
der	 und	 ist	 jedenfalls	 unter	 diesem	
Gesichtspunkt	 als	 Körperverletzung	

anzusehen72.	 Deshalb	 bedürfen	
Organentnahmen	 insbesondere	 der	
Rechtfertigung	 durch	 die	 Einwilli-
gung.	
Unterlaufen	 dem	 explantierenden	
Arzt	irgendwelche	vorwerfbaren	Ver-
säumnisse	bei	der	Indikationsstellung,	
bei	 der	 Aufklärung	 oder	 bei	 der	
Durchführung	des	Eingriffs,	kann	er	
wegen	 Körperverletzung	 verurteilt	
werden.
2.4.	Gefährliche	Körperverletzung
Eine	Verurteilung	wegen	gefährlicher	
Körperverletzung	 kommt	 nicht	 in	
Betracht.	 Nach	 §	 224	 Abs.	 1	 Nr.	 2	
StGB	 kann	 der	 Täter	 einer	 vorsätz-
lichen	 Körperverletzung	 wegen	 ge-
fährlicher	 Körperverletzung	 bestraft	
werden,	wenn	er	die	Tat	mittels	einer	
Waffe,	 insbesondere	 eines	 Messers	
oder	 eines	 anderen	 gefährlichen	
Werkzeugs,	 begangen	 hat.	 Als	 sol-
che	gefährlichen	Werkzeuge	gelten	
bestimmungsgemäß	verwendete	ärzt-
liche	 Instrumente	 nicht,	 also	 weder	
das	 Skalpell	 des	 Chirurgen,	 noch	
ähnliche	Geräte73.

IX. Zusammenfassung
In	 meinem	 Vortrag	 über	 die	 Rege-
lung	 der	 Lebendspende	 konnte	 ich	
nicht	alle	in	der	Praxis	aufgetretenen	
Probleme	der	Lebendspende	in	allen	
Einzelheiten	 darstellen;	 dazu	 hätte	
zum	einen	die	Zeit	nicht	ausgereicht,	
zum	 anderen	 hätte	 ich	 Ihre	 Geduld	
überstrapazieren	 müssen.	 Ich	 hoffe	
aber,	dass	es	mir	gelungen	ist,	Ihnen	
einen	ersten	Überblick	zu	verschaffen.
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